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Merkblatt für die Durchführung der Masterarbeit in MLS 

 

Themensuche

•Anfrage an 
Professor oder 
Dozent mit 
Lehrauftrag in MLS 
der Uzl (§ 11 PVO) 
oder 

•Anfrage an 
Prüfungsausschuss-
vorsitzenden

•Anfrage an 
Betreuer außerhalb 
der UzL ("Antrag auf 
externe 
Durchführung" 
muss vorab durch 
den PA-
Vorsitzenden 
genehmigt werden)

Themenaus-
gabe

•nach Erfüllung der 
in § 11 (5,6) der 
PVO und § 8 (SGO 
genannten 
Bedingungen 
(mind. 3.FS, mind. 
Module 1. u. 2. FS 
bis auf 1, 1 BP 
absolviert)

•"Antrag Bachelor-
/Masterarbeit" im  
SSC (Prüfungsamt 
= PA)  abgeben

Bearbeitung

•Beginn mit 
Genehmigung 
des Antrags und 
Angabe des 
Abgabetermins

•Bearbeitungszeit
mind. 5 max. 6 
Monate (≈ 30 
ECTS)

•Umfang sollte 60 
Seiten nicht 
überschreiten

Abgabe u. 
Bewertung

•Abgabe beim PA 
spätestens zum 
vorgegebenen 
Termin

•Antrag auf Prüfung 
(Kolloquium) stellen

•PA bestellt zwei 
Gutachter 
entsprechend § 10 
PVO (meistens 
Betreuer u. weiterer 
Gutachter, Kandidat 
darf Vorschläge 
machen)

•Verlängerung um 4 
Wochen ist nur im 
Ausnahmefall und 
nach Antrag beim PA 
möglich.

Kolloquium u. 
Bewertung

•Bewerten die Pürfer 
mehrheitlich die 
Masterarbeit mit 
mindestens 
ausreichend, wird 
ein Kolloquium § 18 
(2) PVO stattfinden 
(Dauer: ca. 60 Min, 
davon ca. 20 Min. 
Vortrag)

•Frühestens 1 Woche 
spätestens 1 Monat 
nach Abgabe der 
Arbeit § 18 (1,2) PVO

•Modulnote: 
gewichtetes Mittel 
aus Gutachten der 
schriftlichen 
Masterarbeit (2/3) 
und Gutachten des 
Kolloquiums (1/3)


